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heit und Ordnung .wird zu. Film-, Foto- und Fern.seh
auCnahmen nu! dem Gelände der Deutschen Reichsbahn 
folgendes angewiesen: 

J . GrundsD.tze 

un s 
gen, Fahruuge im gebiet (z.. B. Grenzbahn
h öfe, Grenzübergangsstellen und Flhranlagen) ist 
darüber hinaus die Grenzordnung der Deutsdlen 
Demokratischen Republik anzuwenden. 

2. Film-, Foto- und Fernsehaufnahmen von Truppen 
und K amp(technlk der Streitkräfte des Wandlauer 
Vertraces auf dem Gelände d er Deutschen Relcils
bahn sowie mllitärlscher Objekte von diesem Ge
lände aus bzw. aus Eisenbahnlahrzeugen sind unter
sagt. 

8. Alle Beschä!tlgten der Deutsdlen. Reichsbahn sind 
verpflichtet, ausgehend von den Grundsätzen der 
Sicherheit und Ordnung, die Einhaltung dieser Wei
sung z.u gewährleisten und zu ihrer umfassenden 
Durchsetzung beizutragen. Bei. Zuwiderhandlungen 
gegen dle Festlegungen dieser WelsUnJ:' 1st unver
zUclldl die nächste Dienststelle der Transportpolizei 
zu verständigen. 

D. Geoeh.mlcuneen 

1. Die Pressestelle des Ministeriums fü~ Verkehrswesen 
kann Fllm·, Foto- und Fernsehaufnahmen genehmi
gen fü.r 

Redak-ttonen der zentralen Presse der Deutschen 
Demok.ratlsdlen Republik. des Fernsehens der 
Deul&chen Demokratischen Republik, der DEFA, 
sonstiger FUmstudlos für Dokumentar-, KW'2.
und SpleWlme sowie Filmstudios in Betrieben, 
ausllindisc:il.e . Journalisten, Zettungsredaktlonen, 
Btlddtenste, Filmgesellschaften un ter Berüc:ksidl· 
Ugung der Verordnung vom 21. Feb ruar 1973 

über d1e Tätigkelt von Publikationsorganen an
derer St.naten und deren Korrespondenten in der 
Deutschen DemokraUsehen Republlk (GBl. I 
Nr. 10 S. 99), 
Deler.attoncn . Reiseseroopen l:ind Foto-Hobby
reisen , dle vom Rei$ebUro der l.)eutsd\en Dernu
kraLischen Republik organisiert Werden. 

Enlsprec:hende Anträge zur Erteilung solcher Ge
nehmigungen an Leitungsorgane und Dienstatellen 
der Deutschen Reichsbahn sind an die Pressestelle 
des Ministeriums fUr Verkehrsw~en weiterzuleiten. 
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Fernsehaufnahmen genehmigen für · 

Redaktionen der Bezirks- und K relspresse, der 
Betrit!bszeltunaen, Außenstellen der zen tralen 
Redaktionen, wie ADN-Zentralbild; Bezirksstu
dios des Femsehens der Deutsdien Demokratl
sdlen RepubHk, 
Foto- un d Filmzirkel sov.;e fOr Mitelleder des 
DeutSdien_Mö<ii:t[~gnbahn-VerbähdH 

in Abstimmung mit der Pressestelle des Ministe-
riums für Verkehrswesen. · 

3. Die ErteUung der Genehmigung erfolgt auf dem von 
· der Pressestelle des Ministeriums für Verkehn

wesen 2.u beziehenden VordrucK. .,Genehmigung für 
Film-, Foto- und Fernsehaufnahmen auf dem Ge
lände der Deutschen Reichsbahn" (Anlage). 

Diese Genehmi&ung muß enthalten: 
Name, Vorname. Wohnanschrift, Personalaus
wels-Nummer/Pafinummer~ Nummer d es Presse
ausweise. bzw. der Pressekarte - Ausstellunas
datum, 
InsUtution bxw. Dienst5telle, 
Geltungsdauer und Genehmlgungsnuminer des 
Ministeriums für Verkehrswesen , · 
für weld1en Bereidl gültig, 
Einschr8.nkungen (z. B., daß der Betriebsablaut 
n icht gestört werden dar!), 
Pntcht z.ur Meldung bel~iter der Dienststelle 
vor Beginn der Arbeiten, 
Belehrung durch den Leiter der Dienststelle über 


